
Versetzungsordnung für die Jahrgänge 7 - 9  
 

• Schülerinnen und Schüler, Eltern und Schule sind gemeinsam 
dafür verantwortlich, dass niemand nach erfolgreichem 
Durchlaufen der Erprobungsstufe vom Gymnasium zu einer 
anderen Schulform wechseln muss 

 

• alle Fächer sind versetzungsrelevant 
 

• es gibt Fächer der Fächergruppen I und II 
 

• Fächergruppe I: Deutsch, Mathematik, 1. und 2. Fremdsprache 
 

• Fächergruppe II: alle anderen Fächer 
 

• Epochenfächer werden nur in einem Halbjahr unterrichtet, zählen 
aber für die Versetzung 
 

• nicht ausreichende Leistungen gefährden die Versetzung 
 

• mangelhafte Leistungen in der Fächergruppe I müssen durch 
mindestens befriedigende Leistungen in einem anderen Fach 
dieser Fächergruppe ausgeglichen werden 
 

• mangelhafte Leistungen in 2 Fächern der Fächergruppe II müssen 
durch eine mindestens befriedigende Leistung in einem Fach 
ausgeglichen werden 
 

• eine ungenügende Leistung in der Fächergruppe I führt zur 
Nichtversetzung 
 

• bei einer gefährdeten Versetzung erfolgt eine schriftliche 
Benachrichtigung ca. 10 Wochen vor dem Schuljahresende mit 
dem Ziel eine Leistungssteigerung zu erzielen 
 

• ist eine schriftliche Mitteilung nicht erfolgt, obwohl 
Minderleistungen feststellbar sind, kann kein Anspruch auf 
Versetzung erhoben werden, es werden allerdings bei der 
Versetzungsentscheidung die Minderleistungen in einem Fach 
nicht berücksichtigt  
(Im Jg.9 gilt hingegen: Jede nicht ausreichende Leistung, auch 
eine nicht gemahnte, zählt in der Stufe 9 für die Versetzung, weil 
es sich dabei um eine Zulassung zur Oberstufe handelt.) 

 
 
 



 


